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Originalarbeit 

Zusammenfassung am beispiel von gutachten zur Frage 
einer Hangtäterschaft gemäß § 66 Stgb wurde untersucht, 
inwiefern die juristischen gutachtenaufträge geeignet sind, 
die psychowissenschaftlichen gutachter zu leiten und auf 
ihre Fachlichkeit zu beschränken. außerdem wurden be-
gründungen für die Übernahme der gutachtenergebnisse 
durch die gerichte und sachverständige bzw. juristische 
argumentationen zum Vorliegen eine „Hanges zur bege-
hung erheblicher Straftaten“ ausgewertet. Die ergebnisse 
der Untersuchung machen deutlich, dass sowohl die auf-
tragserteilung als auch die richterliche Würdigung der gut-
achtenergebnisse formelhaft geschieht. Sowohl die gutach-
terliche als auch die juristische argumentation zum Hang 
bezieht sich vorwiegend auf aspekte der Delinquenzge-
schichte. Überlegungen zur Persönlichkeit rezidivierender 
Straftäter treten demgegenüber in den Hintergrund, obwohl 
sie bei begutachtung der Voraussetzungen einer Hangtä-
terschaft wesentlich zielführender wären. Die arbeit wird 
deutlich machen, dass im interdisziplinären Spannungsfeld 
der Sachverständigenexpertise weiterhin abstimmungsbe-
darf zwischen Justiz und Psychowissenschaften besteht.

Schlüsselwörter  Sicherungsverwahrung · Hang · 
Forensische Psychiatrie · gutachten · Kriminalprognose

Areas of Conflict between Law and Psychiatry – 
Illustrated using the Example of the Term “Proclivity” 
of Section Sign 66 German Criminal Code (Preventive 
Detention) 

Abstract Using the example of psychiatric expert opin-
ions in trials leading to preventive detention, we analysed 
how far the corresponding orders by the courts were suited 
to guide the psychiatric experts and restrict them to their 
area of expertise. Furthermore we concentrated on the 
question, what reasons were given for preventive detention 
on both psychiatric and judicial side and how psychiatric 
arguments were adopted by the judges. Our results show 
clearly, that placing an order with the psychiatric expert as 
well as adopting the psychiatric arguments for preventive 
detention occur mainly in a stereotypic way. Psychiatric 
and judicial arguments for preventive detention refer both 
to previous delinquency. aspects concerning the offenders 
personality appear to be secondary, although they play a 
major role in the decision for preventive detention. the 
article shows the controversy associated with forensic-psy-
chiatric expertise in the courtroom and the need for com-
munication and clarification between psychiatry and law.

Keywords Preventive detention · inclination · Forensic 
psychiatry · expertise opinion · Criminal prognosis

Einleitung

Die forensisch-psychiatrische begutachtung ist bestandteil 
juristischer und damit für den Mediziner fachfremder Ver-
fahrensabläufe. Diese interdisziplinäre Konstellation lässt 
viel raum für Missverständnisse [18, 30]. Dies beginnt 
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schon bei den gutachtenaufträgen, die idealerweise „den 
gegenstand des gutachtens genau beschreiben und klarstel-
len (sollen), welche tatsächlichen Fragen vom Sachverstän-
digen beantwortet werden sollen“ [12]. Demgegenüber fand 
barton [2] in 92% der von ihm ausgewerteten gutachtenauf-
träge standardisierte und nicht weiter konkretisierte Frage-
stellungen. Diese Problematik scheint auch aktuell bestand 
zu haben, schließlich kritisiert nedopil [33], dass in gut-
achtenaufträgen nach einer Vielzahl von primär juristischen 
Merkmalen, wie zum beispiel „tiefgreifende bewusstseins-
störung“ und „Steuerungsfähigkeit“ der §§ 20, 21 Stgb 
oder auch „Hang zu erheblichen Straftaten“ des § 66 Stgb, 
gefragt wird. Dem Sachverständigen bleibe angesichts sol-
cher gutachtenaufträge nur, „sich auf seine eigene Fachlich-
keit zu besinnen und das aus seiner Sicht relevante Material 
zu unterbreiten“ [33].

Über den gutachtenauftrag hinausgehend ist strittig, wie 
das gericht mit den durch den Sachverständigen gewonne-
nen informationen umzugehen hat. Der Sachverständige ist 
für den bgH „gehilfe des richters. er hat den tatsachen-
stoff zu unterbreiten, der nur aufgrund besonderer sach-
kundiger beobachtung gewonnen werden kann und das 
wissenschaftliche rüstzeug zu vermitteln, das die sachge-
mäße auswertung ermöglicht“ [3]. Die vom Sachverständi-
gen festgestellten tatsachen sind durch das gericht „auf ihre 
Überzeugungskraft zu prüfen“ [3]. Die juristische entschei-
dung soll letztlich vom gericht erarbeitet und die dafür not-
wendige begründung selbst durchdacht sein [4]. Der bgH 
betont also die richterliche Unabhängigkeit, legitimiert 
andererseits aber auch die in vielen Untersuchungen [z. b. 
36, 16] zutage getretene rein formelhafte Würdigung des 
Sachverständigengutachtens, indem er ausführt: „Zuweilen 
wird [der tatrichter] sich darauf beschränken dürfen zu prü-
fen, ob der Sachverständige ein erprobter und zuverlässiger 
Vertreter seines Faches ist und daher auf seine Sachkunde 
vertraut werden kann“ [3]. Überhaupt wurde bezweifelt, ob 
die Justiz faktisch in der lage ist, dem gebot einer umfas-
senden Würdigung nachzukommen [31]. Festzuhalten bleibt 
eine hohe Übereinstimmungsquote (89–97%) zwischen 
aussagen der gutachter und der richterlichen Schuldfähig-
keitsentscheidung [2, 15, 16, 36]. Für die begutachtung bei 
anordnung von Sicherungsverwahrung nach § 66 Stgb gilt 
dies ebenso: Kinzig [26] sprach von einer „präjudiziellen 
bedeutung der gutachterlichen Stellungnahme“. in den von 
ihm untersuchten Urteilssprüchen überwog die bloße Wie-
dergabe des Sachverständigengutachtens, eine eigenstän-
dige Würdigung durch die Kammer wurde vermisst.

Die Studie von Kinzig [26] verweist auf die diffizile 
rolle des psychiatrischen Sachverständigen bei der Maß-
regelentscheidung der Sicherungsverwahrung. Materielle 
Voraussetzung der anordnung einer Sicherungsverwah-
rung ist, dass „die gesamtwürdigung des täters und seiner 
taten ergibt, dass er infolge eines Hanges zu erheblichen 

Straftaten, namentlich zu solchen, durch welche die Opfer 
seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden oder 
schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, für 
die allgemeinheit gefährlich ist“ (§ 66 abs. 1 nr. 3 Stgb). 
nach der rechtsprechung verlangt der Hang des § 66 Stgb 
einen „eingeschliffenen inneren Zustand“ des täters, der 
ihn immer wieder neue Straftaten begehen lasse. Der Hang 
sei eine „auf charakterlicher anlage beruhende oder durch 
Übung erworbene fest eingewurzelte neigung zu rechts-
brüchen“, die den täter immer wieder straffällig werden 
lasse, wenn sich die gelegenheit dazu biete [5]. anderer-
seits könne ein Hangtäter aber auch „willensschwach“ sein 
bzw. aus einer „inneren Haltlosigkeit“ heraus tatanreizen 
nicht genügend widerstehen [7].

angesichts solch unterschiedlicher auslegungen über-
rascht nicht, dass der Hangbegriff in der juristischen litera-
tur umstritten ist: laut Schüler-Springorum [35] handelt es 
sich um eine tautologie: aus früherer Kriminalität werde auf 
gefährlichkeit rückgeschlossen, diese dann mit dem Hang 
gleichgesetzt. Kinzig [26] und Kern [25] zufolge sind für die 
begründung des Hangs vornehmlich Faktoren von bedeu-
tung, die schon bestandteil der formellen Voraussetzungen 
sind. Der begriff des Hangs sei weitgehend inhaltsleer [26]. 
Ob diese erkenntnis dazu geführt hat, dass in den gesetzli-
chen bestimmungen zur nachträglichen Sicherungsverwah-
rung (§ 66b abs. 1 Stgb) auf den Hangbegriff verzichtet 
wurde, bleibt offen. Hier wird vom gesetzgeber lediglich 
gefordert, dass der inhaftierte mit „hoher Wahrscheinlich-
keit erhebliche Straftaten begehen wird“. Für Milde [32] ist 
dies ein erster Schritt zur abschaffung des Hangbegriffes. 
Die rechtsprechung verlangt jedoch auch für die anord-
nung einer nachträglichen Sicherungsverwahrung ganz 
überwiegend das Vorliegen eines Hangs [27]. Überhaupt ist 
die Sachlage durch die bestimmungen zur nachträglichen 
Sicherungsverwahrung noch unübersichtlicher geworden: 
Das bundesverfassungsgericht [10] hat den Verzicht auf den 
begriff des Hanges zwar ausdrücklich gebilligt, am rande 
aber auch angemerkt, dass der Hang nicht mit der „Prog-
nose der künftigen begehung erheblicher Straftaten“ gleich-
zusetzen ist. allerdings könne der Hang die „basistatsache 
für eine solche Prognose“ darstellen. ein klares Verständnis 
dafür, was ein psychowissenschaftliches gutachten zur Klä-
rung der Frage einer Hangtäterschaft beitragen kann bzw. 
aus auftraggebersicht beitragen soll, gewinnt man dadurch 
nicht. Zusätzliche Verwirrung hat die rechtsprechung des 
bgH gestiftet: So erwartet der 4. Strafsenat des bgH in 
einem Urteil aus dem Jahr 2003 vom gutachten Äußerun-
gen zum Hang, während der 5. Strafsenat die aufgabe des 
Sachverständigen darin sieht, die den „Hang ausmachenden 
Persönlichkeitsmerkmale und die gefährlichkeitsprognose“ 
darzustellen. Vor diesem Hintergrund kann Kinzig [27] 
uneingeschränkt beigepflichtet werden, wenn dieser ausführt 
dass „der inhalt des zu erteilenden gutachtenauftrags sowie 
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damit verbunden die richtige arbeitsteilung zwischen Sach-
verständigem und gericht der Klärung“ (S. 138–139) harre.

auch die psychiatrische literatur bot diesbezüglich über 
lange Zeit keine Orientierung. Vor dem Jahr 2002 [20] hatte 
lediglich de boor [14] die Problematik des Hangbegriffes 
zum thema einer forensisch-psychiatrischen Veröffentli-
chung gemacht: Seiner ansicht nach besteht bei Hangtätern 
eine bedürfniskonstellation zu Straftaten. er plädiert dafür, 
den begriff des „Hangtäters“ durch denjenigen des „gefähr-
lichen rückfalltäters“ zu ersetzen, da man die begriffe 
„Rückfall“ und „gefährlich“ hinreichend klar definieren 
könne. Für lammel [30] liegt die Problematik des Hang-
begriffs darin, dass man sich zu einem begriff äußern soll, 
den die eigene Fachsprache nicht kenne. außerdem habe 
die rechtswissenschaft selbst ihre Probleme mit diesem 
begriff und könne ihn daher nicht hinlänglich überzeugend 
erläutern. in seiner argumentation schließt er sich Volckart 
[37] an: „Der Hang ist eine ungünstige Kriminalprognose 
und nichts weiter.“ Für Kröber [28] steht die ausfüllung des 
begriffs „Hang“, der ein „rechtliches und erfahrungswis-
senschaftliches Doppelleben“ führe, bei der begutachtung 
nicht im Vordergrund. er sieht die aufgabe des Sachver-
ständigen in einer möglichst genauen abklärung der Frage, 
ob bei dem Probanden aufgrund persönlichkeitsimmanenter 
Faktoren eine erhöhte oder besonders hohe Wahrscheinlich-
keit der künftigen begehung erheblicher Straftaten vorliegt. 
aufgrund der tragweite der entscheidung über das Vorlie-
gen eines Hanges gemäß § 66 Stgb sahen Habermeyer und 
Saß [21] die notwendigkeit einer psychopathologischen 
annäherung an den begriff des „Hanges“ gemäß § 66 Stgb. 
Sie beschreiben den Hangtäter des § 66 Stgb als Person mit 
einer ungünstigen Kriminalprognose und einer stabilen und 
persönlichkeitsgebundenen bereitschaft zur begehung von 
Straftaten. außerdem wurde eine Merkmalsliste zusam-
mengestellt, die psychopathologisch-kriminologische Hin-
weise auf das Vorliegen eines Hanges im Sinne des § 66 
Stgb geben kann. Diese aufstellung wurde später unter 
berücksichtigung der Mindestanforderungen an Schuldfä-
higkeitsgutachten [11] und standardisierter Prognoseskalen 
modifiziert [19].

Festzuhalten bleibt, dass der Hang des § 66 Stgb bis-
her sowohl von juristischer als auch psychiatrischer Seite 
nicht allgemeingültig definiert ist. Daher kann am Beispiel 
dieses begriffs besonders gut versucht werden, das bei der 
begutachtung bestehende Spannungsfeld zwischen Jus-
tiz und Psychiatrie auszuloten. Dabei geht es um die Fra-
gestellungen des gerichts bzw. der Staatsanwaltschaft an 
die Sachverständigen, die Übereinstimmungen und Unter-
schiede zwischen gutachten und juristischer Sanktionsent-
scheidung, um die psychiatrische Herangehensweise an den 
Hangbegriff des § 66 Stgb und schließlich um mögliche 
Ähnlichkeiten bzw. Differenzen zwischen der psychiatri-
schen und juristischen Sicht der Dinge.

Methodik

Die hier dargestellte Studie konnte auf Datenmaterial aus 
dem durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFg) 
geförderten Projekt „Die gutachtenpraxis im rahmen der 
Sicherungsverwahrung“ (Ha 3414/2 – 1) zurückgreifen. Ziel 
war es, gutachten und Urteilssprüche zu den 168 Verfahren 
auszuwerten, die von 1991 bis 2001 in nordrhein-Westfalen 
(nrW) zur anordnung einer SV geführt hatten. Das Mate-
rial wurde bei den aktenführenden Staatsanwaltschaften 
angefordert. bei sieben dieser Fälle war kein schriftliches 
gutachten erstattet worden, 47 projektrelevante Vorgänge 
waren nicht verfügbar, weil anderweitig durch die Staats-
anwaltschaften verschickt oder wurden aus unbekanntem 
grund nicht übermittelt. letztlich wurden akteninhalte zu 
114 Fällen übersandt. Um als grundlage der hier dargestell-
ten Untersuchung dienen zu können, mussten sowohl das 
gutachten als auch die Urteilsbegründung des entsprechen-
den Vorganges zur Verfügung stehen. Dadurch verringerte 
sich die anzahl der relevanten Vorgänge auf 100 Fälle, zu 
denen 101 gutachten vorlagen, da zu einem Fall zwei gut-
achten eingeholt worden waren.

beim Durcharbeiten von Urteil und gutachten wurde 
ein erhebungsbogen ausgefüllt, der sich an den erhebungs-
bögen von Kinzig [26] und Verrel [36] orientiert. Die so 
gewonnenen Daten wurden in eine Datenmaske transferiert 
und mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS 11.01 ausge-
wertet. es wurden 3 Hypothesen geprüft:

1.  Es wurde vermutet, dass die Gutachtenaufträge häufig 
unpräzise und standardisiert formuliert sind und die gut-
achter, z. b. durch Verwendung juristischer begriffe, zu 
einer Überschreitung ihrer Fachkompetenz auffordern 
bzw. diese begünstigen. aussagen zu dieser Fragestel-
lung wurden anhand der gutachten getroffen, die aus-
führungen zum gutachtenauftrag machten. Dies war bei 
98 gutachten der Fall.

2.  es wurde eine hohe Übereinstimmung zwischen der 
gerichtlichen Sanktionsentscheidung und den ergebnis-
sen der begutachtung und eine vorwiegend formelhafte 
Würdigung der gutachten im Urteil erwartet. Um diese 
Hypothese überprüfen zu können, wurden die Urteils-
sprüche mit dem Fazit der gutachter verglichen und die 
begründungen der gerichte für die Übernahme des gut-
achtenergebnisses ausgewertet.

3.  es wurde davon ausgegangen, dass der „Hang zur bege-
hung erheblicher Straftaten“ überwiegend mit den for-
mellen Voraussetzungen dieses Paragraphen (z. b. der 
legalbiographie des Probanden) begründet wird und 
dass zwischen den zugehörigen argumenten der gut-
achter und der gerichte weitgehende Übereinstimmung 
besteht, weshalb sich eine eigenständige, normative Qua-
lität des Hanges aus den Urteilssprüchen nicht rekonst-
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ruieren lässt. Um diese Hypothese zu prüfen, wurden die 
einzelargumente zum „Hang zur begehung von Straf-
taten“ des § 66 Stgb sowohl im gutachten als auch in 
der Urteilsbegründung erfasst. Dies geschah über die 
schriftliche erfassung der einzelargumente in einer 
excel-2002-tabelle.

Ergebnisse

Der gutachtenauftrag

aus 98 der 101 untersuchten gutachten war ein gutach-
tenauftrag ersichtlich. 73 dieser aufträge beschäftigten 
sich mit den Voraussetzungen der §§ 20, 21 Stgb, wobei 
in 65 dieser Fälle explizit nach der „Schuldfähigkeit“ bzw. 
„strafrechtlichen Verantwortlichkeit“ der Probanden gefragt 
wurde. Ohne dass dies weiter präzisiert worden wäre, soll-
ten sich sechs der Sachverständigen zum „Vorliegen der 
Voraussetzungen der §§ 20, 21 Stgb“ äußern. Zwei der 
gutachter sollten „zu den eingangsmerkmalen“ des § 20 
Stgb und zur „einsichtsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit“ 
Stellung nehmen.

Zum teil in Kombination zu Fragestellungen zur straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit ging es in 80 gutachtenauf-
trägen um die Frage der Sicherungsverwahrung (tab. 1): 
Dabei wurde in 50 Fällen allgemein nach dem Vorliegen 
der „Voraussetzungen“ der Sicherungsverwahrung gefragt. 
Die restlichen aufträge zeigten sehr unterschiedliche For-
mulierungen, die zum teil auch kombiniert alle bestand-
teile des § 66 Stgb abs. 1 nr. 3 repräsentieren. in sechs 
Fällen wurde sogar eine „gesamtwürdigung“ des täters 
gefordert. Die Frage nach einem schweren Schaden durch 
die zu erwartenden taten beinhalteten drei aufträge. in 18 
Fällen war der Hang des § 66 Stgb bestandteil des gutach-

tenauftrages, ausschließlich nach dem Vorliegen des Hanges 
wurde jedoch nur in zwei gutachtenaufträgen gefragt. Vier 
der auftragsformulierungen forderten ausschließlich Stel-
lungnahmen zur gefährlichkeit des Probanden. Sechs gut-
achtenaufträge betrafen allgemein die „Kriminalprognose“.

Vergleich der gutachterlichen erkenntnisse mit der 
gerichtlichen Sanktionsentscheidung

in zwei Fällen war keine analyse der gutachterlichen und 
gerichtlichen Schuldfähigkeitsentscheidung und kein Ver-
gleich der entsprechenden aussagen möglich. Dies betraf 
Fälle mit einer erfolgreichen revision bezüglich der Maß-
regelentscheidung, wobei die Schuldfähigkeitsentscheidung 
aus dem erstinstanzlichen Urteil im ausgewerteten Urteil 
nicht erneut diskutiert wurde. bei den restlichen 98 Fällen 
zeigte sich eine hohe Übereinstimmungsquote zwischen 
gutachter und gericht. eine vom gutachten abweichende 
Unterbringungsentscheidung gab es in nur zwei Fällen: in 
einem Fall hatte der gutachter eine negative behandlungs-
prognose für eine Unterbringung nach § 64 Stgb gestellt. 
Das gericht beurteilte die therapieaussichten jedoch posi-
tiv und ordnete die Unterbringung in der entziehungsanstalt 
parallel zur Maßregel der Sicherungsverwahrung an. im 
zweiten Fall holte das gericht ein zweites gutachten ein, 
nachdem im erstgutachten ein Hang zu erheblichen Straf-
taten verneint worden war. Das Zweitgutachten sah die 
Voraussetzungen der Sicherungsverwahrung gegeben, wor-
aufhin die Unterbringung nach § 66 Stgb anordnet wurde.

Die begründungen des gerichts für die Übernahme der 
Gutachtenergebnisse sind in absteigender Häufigkeit in 
tab. 2 aufgeführt. Hier waren Mehrfachantworten möglich. 
ein grossteil der begründungen beschäftigt sich mit der 
Person des gutachters (z. b. erfahren, gerichtsbekannt) bzw. 
der Form des gutachtens (z. b. widerspruchsfrei, schlüssig). 

Tab. 1 Der gutachtenauftrag bezüglich der Voraussetzungen der Sicherungsverwahrung (SV)
Auftragsformulierung N
ob die Voraussetzungen der SV nach § 66 Stgb vorliegen 50
ob ein Hang zu erheblichen Straftaten vorliegt und er infolge dessen für die allgemeinheit gefährlich ist 9
Frage nach Prognose und Persönlichkeit des Probanden 4
Frage nach der Gefährlichkeit 4
ob die gesamtwürdigung des täters und seiner taten ergibt, dass er infolge eines Hanges zu erheblichen Straftaten, namentlich 
zu solchen, durch welche schwere Schäden angerichtet werden, für die allgemeinheit gefährlich ist

3

Frage nach Prognose des angeklagten 2
ob ein Hang zu Straftaten vorliegt 2
ob die gesamtwürdigung des täters und seiner taten ergibt, dass er infolge eines Hanges zu erheblichen Straftaten für die 
allgemeinheit gefährlich ist

2

ob die gesamtwürdigung des täters und seiner taten ergibt, dass erhebliche Straftaten zu erwarten sind und er deshalb für die 
allgemeinheit gefährlich ist

1

Frage nach den Hang ausmachenden Persönlichkeitsmerkmalen 1
zur Persönlichkeit 1
Frage nach Vorliegen eines Hanges zu Straftaten und Gefährlichkeit 1
total 80
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Der eindruck, den das gericht vom Probanden hat bzw. die 
Plausibilität der gutachten wurden seltener zur begründung 
der Übernahme von gutachtenergebnissen herangezogen.

Stellungnahmen zum „Hang zu Straftaten“ des § 66  Stgb

a) die Gutachtenperspektive

eine Übersicht zu den sachverständigen argumentationen 
gibt tab. 3, die auch den Vergleich mit der unter b) darge-
stellten juristischen argumenten ermöglicht. nur in gut der 
Hälfte (52 von 101) der begutachtungsfälle bezogen die 
gutachter Stellung zum Vorliegen eines Hanges zu Straf-
taten im Sinne des § 66 Stgb. Daher konnte bei der ana-
lyse der Hangbegründungen nur auf eine Stichprobengröße 
von n = 52 zurückgegriffen werden. Zu diesen gehören 
allerdings auch gutachten von Sachverständigen, die aus-
geführt hatten, dass der Hang des § 66 Stgb keine psychia-
trische Diagnose sei und dass über sein Vorliegen juristisch 
entschieden werden müsse. trotzdem wurden in 10 von 16 
gutachten in denen dieser gesichtspunkt formuliert worden 
war, argumente für das Vorliegen eines Hanges angeführt.

in den 52 gutachten, in denen das Vorliegen eines Han-
ges begründet wurde, erfolgte dies in 20 begutachtungsfäl-
len mit dem argument einer schlechten Kriminalprognose 
des Probanden. Weitere argumente, mit denen der Hang 
zu Straftaten begründet wurde, betrafen legalbiographische 
aspekte wie Vortaten (14), anlasstat (11) und rückfall-
geschwindigkeit (6). Weitere argumente waren verbüßte 
Haftzeiten (4), die Sozialisation (4) und die biographie (2) 

der Probanden allgemein. außerdem wurde der einsatz von 
Waffen von zwei gutachtern als argument für den Hang 
angesehen. in zwei Fällen wurde der Hang des § 66 Stgb 
damit begründet, dass der Proband die taten ohne begüns-
tigende situative Faktoren bzw. psychosoziale belastungs-
situation begangen hatte. Über die vorab genannten gründe 
hinausgehend wurde von den Sachverständigen in 20 Fällen 
die Persönlichkeit der Probanden als begründung für das 
Vorliegen des Hanges angeführt (tab. 3).

b) die juristische Perspektive

in 34 der 100 Urteile wurde so unzureichend zwischen den 
einzelnen bestandteilen der materiellen Voraussetzungen 
des § 66 Stgb getrennt, dass die analyse der argumente für 
einen Hang zu Straftaten nicht möglich war. erläuterungen 
zur erheblichkeit der taten, zur Schwere der Schäden und 
Feststellungen zur gefährlichkeit mischten sich undurch-
schaubar mit argumenten zum Hang. Zum beispiel wurde 
in 29 Urteilen bei der begründung der gerichte zum Vorlie-
gen der materiellen Voraussetzungen der Sicherungsverwah-
rung nur der text des § 66 abs. 1 nr. 3 Stgb zitiert. Somit 
verblieb eine Stichprobe von 66 auswertbaren Urteilen.

Ähnlich wie bei den gutachtern spielte die legalbio-
graphie der Probanden als argument zum Vorliegen eines 
Hanges eine große rolle (tab. 4): Vortaten wurden in 50 
und die anlasstat in 41 der 66 Urteilssprüche angeführt. 
Weitere legalbiographische aspekte waren z. b. rück-
fallgeschwindigkeit, bisherige Haftzeiten, Verstöße gegen 
Bewährungsauflagen und Jugendkriminalität. Die Persön-
lichkeit der täter wurde in gut zwei Drittel (43 von 66) der 
ausgewerteten Hangbegründungen angeführt. in 22 von 
66 Fällen wurde der Hang mit argumenten begründet, die 
tatmodalitäten (z. b. aktive tatbeteiligung, Waffeneinsatz, 
brutales und rücksichtsloses Vorgehen) betrafen. biogra-
phische aspekte, die nicht die legalbiographie betreffen, 
wurden in 11 Urteilen genannt, hier ging es um Sozialisa-
tionsbedingungen, Herkunft, beziehungen und beschäfti-
gungsverhältnisse. Ähnlich wie die gutachter begründeten 
auch die Gerichte den Hang zu Straftaten häufig mit einer 
schlechten Kriminalprognose (in 17 der 66 Urteilssprüche). 

Tab. 2 gerichtliche Würdigung des gutachtens/der 
gutachtenergebnisse
überzeugend 75%
nachvollziehbar 47%
erfahren 32%
übereinstimmend mit dem eindruck des gerichts 27%
gerichtsbekannt 19%
widerspruchsfrei 14%
von zutreffenden tatsachen ausgehend 14%
sachkundig 12%
schlüssig 11%
übereinstimmend mit anderen gutachten 11%
übereinstimmend mit dem Verhalten des angeklagten 11%
zuverlässig 7%
kompetent 5%
einleuchtend 5%
eingehend 4%
ausführlich 4%
plausibel 4%
umfassend 3%
vollständig 3%
detailliert 3%
zutreffend 3%

Tab. 3 gutachterliche begründung des Hanges mit Persönlichkeit 
(n = 20)
Hangbegründung der Gutachter mit Persönlichkeit Anzahl
dissoziale Persönlichkeit 11
dissoziale und narzisstische Persönlichkeit 2
dissoziale und emotional-instabile Persönlichkeit 1
dissoziale, narzisstische und histrionische Persönlichkeit 1
haltlose und willensschwache Persönlichkeit 1
psychopahtische Persönlichkeit 1
histrionische und narzisstische Persönlichkeit 1
Persönlichkeit allgemein 2
Total 20



1 3

44 P. Puhlmann, e. Habermeyer

Seltener wurde das soziale Umfeld der Probanden bzw. ihr 
Verhalten in der Hauptverhandlung als begründung für den 
Hang des § 66 Stgb angegeben. in zwei Urteilen wurde als 
begründung angeführt, dass der Proband die taten began-
gen hätte, ohne dass situative Faktoren oder psychosoziale 
belastungssituationen eine rolle gespielt hätten.

Diskussion

Unsere Studie erlaubt aussagen zur gutachtenpraxis aber 
auch dem juristischen Umgang mit den gesetzlichen Voraus-
setzungen der Sicherungsverwahrung in den Jahren 1991–
2001 in nordrhein-Westfalen. insbesondere wurde versucht, 
über die auswertung von gutachten und Urteilen, aussagen 
zur aufgabenverteilung zwischen Juristen und Sachverstän-
digen und insbesondere zum Umgang beider Fachgebiete 
mit dem umstrittenen begriff des „Hanges“ des § 66 Stgb 
zu treffen. betreffs der aufgabenverteilung bleibt auszu-
führen, dass die juristischen Verfahrensbeteiligten ihrem 
auftrag, die Sachverständigen schon durch die Fragestel-
lung des gutachtenauftrages anzuleiten, nicht angemessen 
nachkommen. entgegen der aufforderung von boetticher 
et al. [12], nach der ein gutachtenauftrag den gegenstand 
des gutachtens klar beschreiben und eingrenzen solle, hat 
unsere Untersuchung vorwiegend formelhafte und unpräzise 
aufgabenstellungen nachgewiesen und somit einen bedenk-
lichen befund von barton [2] bestätigt. nach wie vor werden 
Sachverständige von den juristischen auftraggebern regel-
haft dazu aufgefordert, sich zu normativen Merkmalen der 
§§ 20, 21 Stgb (z. b. der „Schuldfähigkeit“) zu äußern.

Obwohl die rechtsfolgen von Verfahren und gutachten 
zu den Voraussetzungen einer Sicherungsverwahrung zu den 
weitestreichenden des Stgb gehören, sind auch die sich auf 
diesen gegenstand beziehenden Fragestellungen unpräzise. 
im weitaus überwiegenden teil der aufträge wurden ledig-
lich die bestimmungen des § 66 Stgb bzw. teile derselben 
in eine Fragestellung umformuliert. außerdem wurden die 
gutachter wiederholt mit dem fachfremden und selbst in der 
juristischen Fachwelt umstrittenen begriff des Hanges kon-
frontiert. Hier drängt sich der eindruck auf, dass den juris-
tischen auftraggebern nicht klar zu sein scheint, was genau 
durch das gutachten abgeklärt werden soll und wo im Kon-
text des § 66 Stgb die fachlichen Kompetenzen bzw. gren-
zen der Psychowissenschaftler liegen. Dieser Sachverhalt 
spiegelt sich auch in widersprüchlichen bgH-beschlüssen 
wider. Während der 4. Strafsenat [8] von den Sachverstän-
digen aussagen zum Hang erwartet, wünscht der 5. Strafse-
nat aussagen zur Persönlichkeit und zur Prognose [9]. auf 
dieses Problem wird am ende der Diskussion noch einmal 
eingegangen. Zunächst bleibt festzuhalten, dass die unkla-
ren Formulierungen der gutachtenaufträge darauf schlie-
ßen lassen, dass eine strikte abstinenz der gutachter zu 
normativen begriffen von den juristischen auftraggebern 
nicht wirklich gewünscht wird. Der aufgabe, den fachfrem-
den gutachter schon durch den gutachtenauftrag zu leiten 
und auf sein aufgabengebiet zu beschränken, kommen die 
Untersuchungsaufträge jedenfalls nicht nach.

Ähnlich wie bei barton [2], Dölling [15], Verrel [36] und 
Fegert et al. [16], werden über 95% der Urteile in Überein-
stimmung mit der einschätzung der gutachter gefällt. Dies 
betrifft nicht nur die entscheidung zur Schuldfähigkeit, 

Tab. 4 aussagen der gutachter und gerichte zum Hang zu Straftaten des § 66 Stgb – Mehrfachantworten

Hangbegründung der Gutachter (N = 52) N % Hangbegründung der Gerichte (N = 66) N %
Hang wird begründet mit schlechter Prognose 20 38 Hang wird begründet mit Vortaten 50 75
Hang wird begründet mit Persönlichkeit 20 38 Hang wird begründet mit Persönlichkeit 43 65
Hang wird begründet mit Vortaten 14 27 Hang wird begründet mit anlasstat(en) 41 62
Hang wird begründet mit anlasstat(en) 11 21 Hang wird begründet mit sonstigen  

legalbiographischen aspekten 
28 42

Hang wird begründet mit rückfallgeschwindigkeit 6 12 Hang wird begründet mit tatmodalitäten 22 33
Hang wird begründet mit Sozialisation 4 8 Hang wird begründet mit schlechter Prognose 17 26
Hang wird begründet mit bisherigen Haftzeiten 4 8 Hang wird begründet mit sonstigen biographischen 

aspekten
11 17

Hang wird begründet mit biographie allgemein 2 4 Hang wird begründet mit Vollzugsverhalten 7 11
Hang wird begründet mit taten ohne psychosoziale be-
lastung/situative Faktoren

2 4 Hang wird begründet mit sozialem Umfeld des täters 3 5

Hang wird begründet mit Waffeneinsatz 2 4 Hang wird begründet mit Verhalten in der 
Hauptverhandlung

2 3

   Hang wird begründet mit taten ohne situative Faktoren/
psychosoziale belastungssituation

2 3

Hangdefinition mit juristischen Termini   Hangdefinition mit juristischen Termini   
Hang ist (fest eingewurzelte) „neigung“ 6 12 Hang ist „eingeschliffenes Verhaltensmuster“ 26 39
Hang ist ein „eingeschliffenes Verhaltensmuster“ 5 10 Hang ist „eingeschliffene/eingewurzelte neigung“ 19 29
Hang ist Verhalten aus „gewohnheit“ 4 8 Hang ist „eingeschliffener innerer Zustand“ 8 12
   Hang ist Verhalten aus „gewohnheit“ 7 11
Hangdefinition aus psychiatrischer Fachliteratur      
Hangtäter ist ‚gefährlicher rückfalltäter‘ nach de boor 3 6    
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sondern auch die anordnungsentscheidung einer Maßregel 
nach § 66 Stgb. Dadurch wird der befund von Kinzig [26] 
bestätigt: Dem gutachten kommt nach wie vor eine erheb-
liche bedeutung für die juristische gesamtwürdigung des 
Falles zu. entsprechend fußt ein großteil der juristischen 
begründungen zur anordnung der Sicherungsverwahrung 
auf gutachterlichen aussagen. Dabei war in der überwie-
genden anzahl der Urteile keine inhaltliche auseinanderset-
zung mit den im gutachten erhaltenen informationen bzw. 
deren Plausibilität nach zu verfolgen. als begründungen 
für die Übernahme der gutachterlichen Schlussfolgerungen 
wurden zumeist argumente aufgeführt, die den gutachter 
bzw. die Form des gutachtens charakterisieren. auch dieser 
befund wirft Fragen bezüglich der juristischen Vorgehens-
weise, diesmal der richter, auf.

bei analyse der argumente, die sowohl von gutachtern 
als auch gerichten für das bestehen eines Hanges gemäß 
§ 66 Stgb angeführt wurden, wurde deutlich, dass es an 
Möglichkeiten einer klaren grenzziehung zwischen formel-
len und materiellen Voraussetzungen mangelt. es fehlt an 
einer klaren Vorstellung, was unter dem begriff des Han-
ges des § 66 Stgb zu verstehen ist. Daher gestaltete sich 
der Versuch, psychiatrische und juristische argumente zum 
Vorliegen des Hanges aus gutachten und Urteil zu erfassen, 
nicht nur aufgrund der der zumeist fehlenden Diskussion des 
Hanges auf gutachterlicher Seite schwierig. Überraschen-
derweise kam es auch auf juristischer Seite zu einer unzurei-
chenden trennung der einzelnen formellen und materiellen 
bestanteile des § 66 Stgb. allerdings deuten die Stellung-
nahmen beider Fachgebiete zum Vorliegen des Hangs gemäß 
§ 66 Stgb auf eine inhaltliche beziehung zu kriminalpro-
gnostischen Überlegungen hin. So wird der Hang in gut 
einem Drittel der Fälle mit gutachterlicher Hangbegründung 
mit einer ungünstigen Kriminalprognose begründet und in 
über der Hälfte (n = 52) der 101 psychiatrischen gutachten 
fanden sich von den gutachtern selbst als „prognostisch“ 
bezeichnete abwägungen. auch die gerichte begründeten 
den Hang oftmals mit einer schlechten Kriminalprognose. 
Somit scheint, obwohl das bundesverfassungsgericht [10] 
sich kürzlich anderslautend geäußert hat, Volckart [37] mit 
seinem Satz, dass der Hangbegriff des § 66 Stgb nichts 
anderes erfasse als eine ungünstige Kriminalprognose, die 
Verfahrensrealität erfasst zu haben.

Überhaupt stellen aspekte der legalbiographie sowohl 
auf sachverständiger als auch auf juristischer Seite den 
großteil der argumente zum Vorliegen des Hanges gemäß 
§ 66 Stgb dar. Der einzig markante Unterschied der juris-
tischen bzw. prognostischen argumentationslinien ist die 
auf juristischer Seite häufig angeführte Begründung des 
Hanges mit tatmodalitäten (wie z. b. Vorgehen bei der tat, 
einsatz von Waffen, besondere brutalität u. ä.). Somit wird 
der Hang des § 66 Stgb überwiegend aus legalbiographi-
schen aspekten abgeleitet, die bereits bestandteil der for-

malen Voraussetzungen sind. in der Verfahrensrealität ist 
unklar, welche gegebenheiten eindeutig dem Hang zuzu-
ordnen sind und wie diese von formellen aspekten getrennt 
werden können. angesichts der Unsicherheiten des juristi-
schen Fachgebietes, als der verfahrensleitenden Disziplin, 
verwundert nicht, dass sich auch bei den Sachverständigen 
aussagen zum Hang und zu den formellen Voraussetzungen 
des § 66 Stgb vermischen. aufgrund ähnlicher ergebnisse 
schlug Kinzig [26] die ersatzlose Streichung des Hanger-
fordernisses vor, was seines erachtens zu einer rationaleren 
und transparenteren anordnung der Sicherungsverwahrung 
beitragen könne.

allerdings hat sich Kinzigs empirisch fundierte argu-
mentation, die durch unsere ergebnisse gestützt wird, bis-
lang nicht durchsetzen können. Deshalb ist weiterhin eine 
Festlegung dazu erforderlich, was ein für die psychowissen-
schaftliche begutachtung relevantes Korrelat des Hangbe-
griffes des § 66 StGB sein könnte. Dabei empfiehlt sich die 
ausrichtung an einem bgH-Urteil vom 29.9.1993, das vom 
Sachverständigen die Darstellung „der Persönlichkeits-
merkmale des angeklagten, (…) die für die beurteilung 
seines Hanges und der ihm zu stellenden gefährlichkeits-
prognose bedeutsam sind“ [6], erwartet. Ob die negative 
Kriminalprognose für die Juristen, wie es das Urteil des 
bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2006 nahe legt, 
nur eine Facette des Hanges ist, oder mit ihm gleichzuset-
zen ist, muss innerhalb des juristischen Fachgebietes geklärt 
werden. Unabhängig davon bleibt für den Psychiater ent-
scheidend, dass die gutachten ausführungen zur Persön-
lichkeit der Probanden machen sollen.

aus psychiatrischer Sicht ist zu bedauern, dass in den 
hier analysierten gutachtenaufträgen selten um abklärun-
gen hinsichtlich der Persönlichkeit gebeten wurde. es ist zu 
hoffen, dass der beschluss des 5. Strafsenats des bgH [9], 
nach dem sich die Sachverständigen „über die einen Hang 
ausmachenden Persönlichkeitsmerkmale und die gefähr-
lichkeitsprognose“ äußern sollen, bei den juristischen Prak-
tikern Beachtung findet. Diese Formulierung deckt sich 
mit der von Habermeyer und Saß [21] vorgeschlagenen 
Umschreibung des Hangtäters als einer Person mit einer 
„persönlichkeitsgebundenen bereitschaft zur begehung von 
Straftaten“. Während von vorgenannten autoren auch die 
ungünstige Kriminalprognose als Merkmal des Hangtäters 
beschrieben wurde, lässt sich der bgH beschluss so inter-
pretieren, dass die abklärung der Kriminalprognose zusätz-
lich und unabhängig von der für den Hang entscheidenden 
abklärung der Persönlichkeit erfolgen soll. allerdings las-
sen sich aussagen zur Kriminalprognose persönlichkeits-
akzentuierter bzw. -gestörter Straftäter aus psychologischer 
und psychiatrischer Sicht nicht von ausführungen zur 
Persönlichkeit trennen [13, 29], so dass weiter von einem 
Zusammenhang zwischen Hang und Prognose auszugehen 
ist. trotzdem ist der beschluss des 5. Strafsenats hilfreich: 
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er mutet den Sachverständigen keine aussagen zum Hang 
zu, sondern beschränkt die gutachterliche arbeit im Sinne 
boettichers et al. [12] auf einen Kernbereich der forensisch-
psychiatrischen tätigkeit, nämlich die abklärung von Per-
sönlichkeitsmerkmalen bzw. -störungen und die erstellung 
einer Kriminalprognose.

Von Habermeyer und Saß [21] und Habermeyer [19] 
wurden bereits arbeitsansätze vorgestellt, die psychiatrisch 
fassbare Voraussetzungen der Sicherungsverwahrung und 
ihre abgrenzung gegenüber Persönlichkeitseigenschaften, 
die eine einweisung in die Maßregel nach § 63 Stgb begrün-
den können, adressieren. bezüglich der erfassung relevanter 
Persönlichkeitsakzentuierungen bzw. -störungen existieren 
in den aktuellen psychiatrischen Klassifikationssystemen 
iCD-10 [38] und DSM-iV [1] geeignete Begrifflichkeiten 
und diagnostische Vorgaben. nach den ergebnissen wei-
terer Studien unserer arbeitsgruppe [17, 22, 23, 24] ist 
davon auszugehen, dass der weitaus überwiegende teil der 
gewalt-, aber auch der Sexualstraftäter in der Sicherungs-
verwahrung Persönlichkeitsauffälligkeiten (insbesondere 
dissoziale [38] bzw. antisoziale [1] Persönlichkeitsstörungen 
bzw. -merkmale) aufweist. Die begutachtung der psycho-
wissenschaftlich fassbaren Voraussetzungen einer Hang-
täterschaft erfordert somit die auseinandersetzung mit der 
forensischen relevanz von Persönlichkeitsstörungen und 
insbesondere mit der relevanz des dissozialen bzw. antiso-
zialen Störungstypus. letztgenannte Diagnosen gehen mit 
einer erhöhten Wahrscheinlichkeit kriminellen Handelns 
einher, ohne dass dieser prognostisch relevante Sachverhalt 
per se als schuldmindernd angesehen werden kann [34, 11, 
19]. Somit steht einer fachlich fundierten psychowissen-
schaftlichen abklärung von Persönlichkeitsmerkmalen, die 
den Hang des § 66 Stgb ausmachen, nichts entgegen.
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